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Verlag Werdener Nachrichten,
 Wilhelm Wimmer GmbH & Co. KG

 Grafenstraße 41, 45239 Essen (Werden)
 Postfach 164550, 45225 Essen
 Telefon (0201) 49977 und 49978
 Telefax (0201) 849422
 redaktion@werdener-nachrichten.de
 anzeigen@werdener-nachrichten.de

Registergericht Amtsgericht Essen HRA 3181

Steuer-Nummer Finanzamt Essen-Süd: 112/5758/3989

Bankverbindungen Commerzbank Essen, Nr. 1020361 00, BLZ 360 400 39
 IBAN: DE12 3604 0039 0102 0361 00 BIC: COBADEFFXXX

 Sparkasse Essen, Nr. 269 373, BLZ 360 501 05
 IBAN: DE10 3605 0105 0000 2693 73 BIC: SPESDE3EXXX

Erscheinungsweise 1 x wöchentlich (freitags morgens)

Anzeigenschluss mittwochs 16 Uhr

Zahlungsbedingungen Zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt netto Kasse. Skonto 
 in Höhe von 1% des Rechnungsbetrages inkl. MwSt. wird bei Vorauszahlung 
 des Gesamtrechnungsbetrages vor Beginn der Leistungserbringung oder bei 
 SEPA Lastschrift  gewährt. Der Verlag behält sich vor, aus begründetem 
 Anlass, wie z.B. Neuaufnahme der Geschäft sbeziehung, Vorauszahlung vor 
 der Veröff entlichung zu verlangen. Soweit Sie uns ein SEPA Mandat erteilt 
 haben, beträgt die Vorankündigungsfrist für den Einzug mindestens 4 Werktage.
Versandanschrift  
(Beilagen) Druckzentrum Essen GmbH 
 Münchener Straße 60, 45145 Essen

Vermerk „Für Werdener Nachrichten“

Chiff regebühr:
gewerblich:Bei Abholung / Zusendung 7,50 € 
zzgl. MwSt. je Veröff entlichung.

privat: Bei Abholung und Zustellung 7,50 € 
inkl. MwSt. je Veröff entlichung.

Rechnungsgebühr:

Bei privaten Auft raggebern wird bei Aus-
stellung einer Rechnung eine Bearbeitungs-
gebühr von 1,79 € inkl. MwSt. erhoben.
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Gewerbliche Anzeigen

Private Anzeigen 

Anzeigenteil (mm-Preise in €/4c) Alle Preise zzgl. MwSt. 

mm-Preis 1 Seite  Stellenangebote  Titelblatt- und  
   = 3115 mm  gewerblich  Textteilanzeigen  

GP  1,02 3.177,30   0,80  4,08  

OP  0,87 2.710,05   0,68  3,48  

Satzspiegel

1/1-Seite: 320 mm breit
 445 mm hoch

Satzbreiten 1 Spalte = 44 mm
 2 Spalten = 90 mm
 3 Spalten = 136 mm
 4 Spalten = 182 mm
 5 Spalten =  228 mm
 6 Spalten =  274 mm
 7 Spalten =  320 mm

Satzbreiten nicht identisch mit Abdruckbreite

Textteil-Anzeigen: Mindestgröße 20 mm,
für Anzeigen neben Text 750 mm. Bei hoch-
formatigen Anzeigen wird ab 410 mm Höhe 
die volle Satzspiegelhöhe berechnet.

Panorama-Seiten und Anzeigenstrecken:
Preis auf Anfrage.

* Ohne Nachlass.
 Bei Wohnungsanzeigen ermäßigter Preis nur für Woh-
 nungsgesuche und Wohnungstausch. Alle Vermietungen 
 zum  Geschäft spreis. Private Immobilien Print-Online-
 Kombinationen unter www.nrw.immowelt.de.

Beilagen (Preis pro 1.000 Exemplaren/in €)                   Alle Preise zzgl. MwSt.

 20 g 30 g 40 g 50 g 60 g 70 g

Grundpreis 68,43 76,83 85,34 99,12 112,98 125,59

Ortspreis 58,17 65,31 72,54 84,25 96,03 106,75

Mehrpreis für jede angefangenen 10 g Grundpreis € 19,86 (Ortskunden € 16,88)
Letzter Rücktrittstermin 14 Kalendertage vor Erscheinen. Bei nicht termingerechter Anlieferung oder kurzfristigerem  Rücktritt berechnet 
der Verlag eine Ausfallgebühr in Höhe von 50 % auf Basis der ersten Gewichtsstufe. Auf Beilagenauft räge wird kein Rabatt gewährt. 
Höchstformat 230 x 325 mm. Beilagen müssen frei angeliefert werden.

sw-Anzeigen: 25% Nachlass auf den Farbmillimeterpreis

Anzeigenteil (mm-Preise in €/sw-4c)                       Alle Preise inkl. MwSt.

  Fam.-Anz., Gel.-Anz.    Traueranzeigen privat*
  u. Stellengesuche*   mm-Preis
  mm-Preis

OP  0,39   0,62



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen
1 ,,Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder son-
stigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 

Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 
1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berech-
tigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2  

genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen ab-zurufen. 

4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 

weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Milli-
meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 

umgerechnet. Die über NBRZ geschalteten Anzeigen werden bei 
der Gewährung von Rabatten durch den Verlag nicht berücksichtigt. 

6 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 

oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auf-
traggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzei-
gen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

7 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten 
an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, 

die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort ,,Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht. 

8 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 

wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufma-
chung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt. 

9 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 

verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 
gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

10 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 

Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatz-
anzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte an-
gemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminde-
rung oder Rückgängigmachung des Auftrages.

11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 

der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 

der Berechnung zugrundegelegt. 

13 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-

chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus 
der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zah-
lungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für 
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Soweit Sie 
uns ein SEPA Mandat erteilt haben, beträgt die Vorankündigungsfrist 
für den Einzug mindestens 4 Werktage.

14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-

verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzei-
gen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen-
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

15 In der Regel wird auf der Anzeigenrechnung eine belegerset-
zende Textspitze ausgedruckt. Wenn Art und Umfang des 

Auftrages es rechtfertigen, liefert der Verlag Belege; kann in solchen 
Fällen ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

16 Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erheb-

liche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen. 

17 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-

tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden lnsertionjahres die in der Preisliste oder auf andere 
Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Aufla-
ge nicht genannt ist  – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeit-
schriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie 

 bei einer Auflage  bis zu 50.000 Exemplaren 20 vH. 
 bei einer Auflage  bis zu 100.000 Exemplaren 15 vH. 
 bei einer Auflage  bis zu 500.000 Exemplaren 10 vH. 
 bei einer Auflage  über 500.000 Exemplaren 5 vH. 

beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsan-
sprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von 
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Zif-
fernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. 
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. 
Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Zuschriften an den Inserenten wei-
terzuleiten, die mehr als 4 Wochen nach dem Erscheinen der Anzei-
ge beim Verlag eingehen. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag 
zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelver-

traglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der 
Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeit 
der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen Zusendung ver-
einbaren. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht von 50 
Gramm) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden 
nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung 
kann hierfür dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, 
wenn der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren-Kosten 
übernimmt. Der Verlag behält sich vor, bei Stückzahlen ab 10 gewerb-
licher Zuschriften von einem Absender eine Weiterleitungsgebühr auf 
der Basis des jeweils gültigen Posttarifs zu berechnen. 

19 Reinzeichnungen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-

rung endet drei Monate nach Ablauf das Auftrages. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung von Copies oder Barytabzügen endet einen Monat 
nach Ablauf des Auftrages. 

20 Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist 
ausgeschlossen, sofern nicht Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrof-
fen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. 
Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde re-
gelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer 
Erfüllungsgehilfen. Reklamationen müssen – außer bei nicht offen-
sichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Veröffentli-
chung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten 
Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen oder es sich 
um eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit handelt. In 
solchen Fällen richtet sich die Verjährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

21 Erfüllungsort ist Essen. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleu-
ten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei 

öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand 
Essen. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren gel-
tend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand 
Essen vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 

a) Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der 
Anzeige durch den Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung der Bu-
chung durch den Verlag in Textform (Annahme). Buchung und Bestä-
tigung können auch über das OBS Online Booking System erfolgen.

b) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- oder Ausga-
benänderungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt 
der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung.

c) Sind in der Anzeigenpreisliste Ortsausgaben oder sonstige Verlags-
druckschriften mit eigenen Preisen aufgeführt, so ist für jede Ausga-
be oder Ausgabenkombination ein besonderer Anzeigenabschluss zu 
tätigen. Liegt ein Abschluss für die Gesamtausgabe vor, so wird bei 
Belegung von Ortsausgaben, der sich aus dem Gesamtausgabenab-
schluss ergebende Nachlass gewährt; die hierauf entfallenden Men-
gen zählen bei der Errechnung der Abnahmemenge (Gesamtausga-
benabschluss) nicht mit.

d) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner 
tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entspre-
chenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag ab-
geschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von 
vornherein berechtigt. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass 
erlischt, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Jah-
resfrist geltend gemacht wird. 

e) Konzernnachlass wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zu-
sammenschlüssen gewährt, und zwar ab einer Beteiligung von mehr 
als 50%. Keine Anwendung findet er zum Beispiel beim Zusammen-
schluss verschiedener selbstständiger hoheitlicher Organisationen 
oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des öffent-
lichen Rechts beteiligt sind. 

f) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzei-
gentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn 
er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Durch 
Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf 
tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu 
tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 

g) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann 
ausgeschlossen, wenn der Werbungtreibende die Möglichkeit hatte, 
vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf die Fehler hinzu-
weisen. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt. 

h) Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, der 
Satzordnung, der Umrandung und der Platzierung vor. 

i) Für Jahresabschlüsse über € 2,0 Millionen Nettoumsatz sind Son-
dervereinbarungen möglich. Für Sonderveröffentlichungen und 
Anzeigenstrecken können abweichende Preise vereinbart werden. 

j) Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten die neuen 
Bedingungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft. 

k) Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbemitt-
ler vergütet, Voraussetzung ist, dass der Auftrag unmittelbar vom 
Werbemittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von 
ihm geliefert werden. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen 
sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen mit den Werbungtreibenden an die Preise des Verlages zu 
halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auf-
traggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

l) Von Werbeagenturen disponierte Anzeigen werden immer dann 
verprovisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. 

m) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten 
Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung 
des Auftrages gegen den Verlag erwachsen. Dies gilt auch für Ansprü-
che aus Verstößen gegen das Urheberrecht. 

n) Der Verlag behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzei-
gen abzulehnen. 

o) Für alle Anzeigenaufträge gelten die Allgemeinen und Zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen ge-
hen im Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. 
Weichen Auftrag oder die ihm vom Auftraggeber zugrunde gelegten 
Bedingungen von den allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbe-
dingungen des Vertrages ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, 
wenn nicht der Auftraggeber binnen sechs Tagen seit Auftragsbestä-
tigung durch den Verlag schriftlich widerspricht. 

p) Andruckauflagen (u.a. Abendverkauf) sind nicht Bestandteile der 
Anzeigenpreiskalkulation; technisch bedingte Änderungen der An-
druckauflage gegenüber der Hauptauflage berechtigen deshalb nicht 
zu Ersatz- bzw. Minderungsansprüchen. 

q) Die für die Zeitung disponierten Anzeigen werden nach tech-
nischen Möglichkeiten auch auf Webseiten veröffentlicht.


